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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Testorf-
Steinfort für das Gebiet "Am Gutshof" in Testorf
hier: Abwägungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

03.12.2015 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:
1.  Die während der Öffentlichkeitsbeteiligungen gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB und § 3 
Abs. 2 BauGB, der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB und den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen und Anregungen hat die Gemeinde Testorf-Steinfort unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes mit folgendem Ergebnis, wie im Abwägungsvorschlag (Anlage 1) 
dargestellt, geprüft. Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.

Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde Testorf-
Steinfort zu Eigen und ist Bestandteil des Beschlusses.

2.  Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. 
Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen.

 

Sachverhalt:
Die Gemeinde Testorf-Steinfort hat das Planverfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan 
der Innenentwicklung) durchgeführt.
Die Planunterlagen lagen zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom 12.11.2013 bis einschließlich 12.12.2013 in der Stadtverwaltung Grevesmühlen, 
Bauamt, öffentlich aus. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom 11.11.2013 um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. Während der 
Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen von der Öffentlichkeit zur Planung 
abgegeben.

Im weiteren Verlauf waren insbesondere die Belange der Erschließung, der 
Niederschlagswasserbeseitigung und der Altlastenverdachtsflächen zu erörtern. Eine 
abschließende gutachterliche Stellungnahme zum Umgang mit den Altlastenflächen liegt seit 
dem 10.11.2015 vor. Die Belange sind in den Planunterlagen zu berücksichtigen.

Die Zusammenfassung und die Abwägungsvorschläge zu den einzelnen Stellungnahmen 
sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Die Abwägungsvorschläge sind durch die 
Gemeindevertretung zu beraten und zu entscheiden.
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Vorlage VO/09GV/2015-139 Seite: 2/2

Die Planunterlagen sind um die Ergebnisse der Abwägung zu ergänzen. Die Einarbeitung 
der Abwägungsergebnisse führt nicht zu einer erneuten Auslegung der Planunterlagen.

   

Finanzielle Auswirkungen:
   

Anlage/n:
- Tabellarische Zusammenstellung eingegangener Anregungen und Stellungnahmen 

mit Abwägungsvorschlägen

  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Anlage 1 zum Beschluss 2015-________- Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Testorf-Steinfort für das Gebiet „Am Gutshof“ im Ortsteil Testorf 

 1 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Grundlagen der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2. 

Die Stellungnahmen der beteiligten Fachdienste und des Abfallwirtschaftsbetriebes 

werden nachfolgende behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Im Rahmen der Abwägung werden leistungsfähige Möglichkeiten zur Regelung der 

Problematik herausgearbeitet. Dies stellt sich in den Abwägungsunterlagen entsprechend 

dar. 

 

zu 2. 

Unter Berücksichtigung der wassertechnischen Berechnung des Büro Wobschal ist eine 

Versickerung des Niederschlagswassers aus Verkehrs- und Grundstücksflächen im B-

Plangebiet Nr. 3 aufgrund des sehr schwach durchlässigen Untergrundes 

(Geschiebemergel) nicht möglich. Eine sichere Ableitung des Niederschlagswassers über 

eine Regenwasserkanalisation ist notwendig. Die Nachweise hierfür wurden erbracht. Der 

Wasser- und Bodenverband Stepenitz-Maurine hat mitgeteilt, dass gegen die gedrosselte 

Einleitung der Fläche des Plangebietes im Graben 7/19/2 keine Einwände bestehen. Die 

Stellungnahme liegt vom 11.05.2015 vor. Die Stellungnahme wird den 

Verfahrensunterlagen  beigefügt.  

 

zu 3. 

Es wurde der Nachweis erbracht, dass eine Versickerung nicht möglich ist. Siehe hierzu 

den Sachpunkt 2 der Behandlung der Stellungnahme. Die Ableitung über die Vorflut 

7/19/2 des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine erfolgt. 

 

zu 4. 

Das Entwässerungskonzept liegt vor und ist der Wasserbehörde entsprechend vorzulegen. 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange zu beachten 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

zu 2. 

Die Begründung zum Plan wird entsprechend ergänzt und es wird die Vorgehensweise 

berücksichtigt. Entsprechend der Abstimmung der Verwaltung wird folgender Vorschlag 

für die Abwägung berücksichtigt. 

Die beiden  stark belasteten Flächen sind zu beräumen. Ein Verkauf dieser Flächen kann 

grundsätzlich erst nach erfolgter nachgewiesener Sanierung der Flächen erfolgen. 

Bei den anderen Bauflächen ist davon auszugehen, dass diese Böden gemäß Gutachten 

stark bauschutthaltig sind. Es besteht jedoch kein Sanierungsbedarf bzw. 

Sanierungserfordernis. Die Gemeinde beabsichtigt entsprechende Hinweise  in den 

Kaufverträgen aufzunehmen. 

Die nichtüberbaubaren Flächen sind jedoch für eine gärtnerische Nutzung im Sinne der 

Eigenversorgung mit Obst und Gemüse nicht geeignet. Wenn dies dennoch beabsichtigt 

ist, ist ein Bodenaustausch bzw. Bodenauftrag von bis zu 35 cm durch den Bauherrn 

erforderlich.  Durch den Bürgermeister werden mit dem Ministerium/StALU 

Fördermöglichkeiten geprüft. 

Die Stellungnahme von IGU vom 09.11.2015 wird Anlage der Begründung der 

Unterlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

Begründung und Text-Teil B 

sind zu ergänzen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

C 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 

 

 

zu 2. 

Die Ausführungen werden als Hinweis im Text-Teil B berücksichtigt und in der 

Begründung ergänzt. 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine immissionsschutzrechtlichen Bedenken 

bestehen. 

 

 

 

 

E 

 

zu 1. 

Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen und bei Erfordernis ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

zu 1. 

Die Gemeinde ist Planaufsteller. Die Planungshoheit und die Verantwortung liegen somit 

bei der Gemeinde. Die Gemeinde wird dies bei der Kaufpreisgestaltung berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

G 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise und Bedenken geltend gemacht 

werden. 

 

H 

zu 1. 

Die Anforderungen an den Straßenbau sind dadurch berücksichtigt, dass die technische 

Planung des beauftragten Ingenieurbüros zugrunde gelegt wird. Die Begründung ist zu 

ergänzen. Für die Erschließung des B-Planes Nr.3 „Gutshaus Testorf“ wurde für den 

Verkehrswegebau die Fachgenehmigung am 12.08.2015 durch die 

Straßenaufsichtsbehörde des Landkreises erteilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 2. 

Eine entsprechend Fläche zum Aufstellen von Müllbehältern ist vorzusehen. Die Fläche 

wird entsprechend der technischen  Planung dargestellt. 

 

zu 3. 

Die Gemeinde nimmt dies zur Kenntnis. Im Zuge der technischen Planung werden die 

entsprechenden Auswertungen und Abstimmungen geführt. Eine Festsetzung hierzu 

erfolgt  nicht. 

 

zu 4. 

Die Fachgenehmigung wurde am 12.08.2015 erteilt. 

 

zu 5. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Straßenbaulastträger keine Hinweise und 

Bedenken hat. 

 

I 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise und Bedenken bestehen. 

 

K 

zu 1. 

Die Gemeinde sichert die Löschwasserbereitstellung durch entsprechende Entnahme aus 

den Teichen ab. Dies ist bisher die gewählte Vorgehensweise und gesicherte 

Vorgehensweise. 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

L 

zu 0. 

Allgemeine Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Planinhalte sind davon nicht 

berührt. 

 

zu 1. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Anforderungen an den 

Plan und den Planinhalt ergeben sich dadurch nicht. 

 

 

zu 2. 

Die Rechtsgrundlagen werden nach Auffassung der Gemeinde berücksichtigt. 

Grundsätzlich sind Verfahren nach dem BauGB, die vor Inkrafttreten einer 

Gesetzesänderung  eingeleitet worden sind, nach den bisherigen Rechtsvorschriften 

fortzuführen und zu Ende zu bringen. Die Fortführung des Verfahrens ist nach der 

anerkannten Rechtsprechung  nicht fristgebunden, so dass auch ein Verfahren noch nach 

längerer Zeit nach dem alten recht fortgeführt und zum Abschluss gebracht werden kann. 

Das ist auf den Planunterlagen zu dokumentieren und es muss ersichtlich sein auf welcher 

Rechtsgrundlage das Verfahren geführt wurde. 

 

zu 3.1. 

Der Kronentraufbereich wird entsprechend berücksichtigt. 

 

zu 3.2. 

Die Paragraphen der BauNVO wird ergänzt. 

 

zu 3.3. 

In dem Maß wie es erforderlich ist, wird zwischen § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b 

unterschieden. 

 

zu 3.4. 

Der Plan ist maßstäbig. Insofern lässt sich der Kronentraufbereich aus dem 

maßstabsgerechten Plan entnehmen. Um den Plan nicht zu überfrachten, wird auf ein Maß 

verzichtet. 

 

zu 3.5. 

Die unteren Bezugspunkte werden aus der bereits baufachlich geprüften und genehmigten  

technischen Planung zu entnehmen sein. Für die Grundstücke  an der Straße „Am 

Dorfteich“ die vorhandene Straße. Der Festsetzungsvorschlag wird entsprechend 

übernommen aus Textteil B.  

„7.1 Für die Grundstücke „Am Dorfteich“ gilt als unterer Bezugspunkt für die Höhenlage: 

- die Oberkante der Fahrbahn in der Mitte des an die Straße angrenzenden 

Grundstückteils des jeweilig betrachteten Grundstücks. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

7.2   Für die Grundstücke an den Planstraßen A und B gilt als unterer Bezugspunkt für die 

         Höhenlage: 

- die Oberkante der Fahrbahn, anhand der verkehrstechnischen Ausbauplanung 

ermittelt, in der Mitte des an die Straße angrenzenden Grundstückteils des jeweilig 

betrachteten Grundstücks“. 

Aufgrund der vorhandenen Planunterlagen ist der untere Bezugspunkt hinreichend 

bestimmt. Die Ausbauplanung mit der dargestellten Gradiente wird den 

Verfahrensunterlagen beigefügt. Zusätzlich erfolgt zur Rechtseindeutigkeit im Teil-B 

Text eine Differenzierung der Festsetzungen zur Höhenlage und zur Höhe der  baulichen 

Anlagen ohne den festgesetzten Regelungsinhalt zu verändern. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 3.6 

Es wird rechtseindeutig festgesetzt, dass die Traufhöhe nicht für Traufen von 

Dachaufbauten und –einschnitten sowie für Nebengiebel und Krüppelwalm bei 

Hauptgebäuden gilt. Somit werden hinreichend bestimmte Festsetzungen getroffen.  

 

zu 3.7. 

Der Hinweis erfolgt auf der Planunterlage. Die Anforderungen an DIN-Vorschriften 

werden durch die Verwaltung beachtet. Die Verwaltung berücksichtigt dies. 

 

zu 3.8. 

Die Festsetzung wird dahingehend präzisiert, dass nicht nur „geeignet“ formuliert wird, 

sondern dass ein Rückschnitt vorzusehen ist. 

 

zu 3.9 

Es werden 2 Lesesteinhaufen angelegt. Es erfolgt eine Ergänzung von Text-Teil B. 

 

zu 4. 

Die Begründung wird ergänzt. 

 

M 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise und Bedenken bestehen. 

 

N 

zu 1. 

Die Stellungnahme des Kataster- und Vermessungsamtes wird nachfolgend behandelt. 

Siehe unter II.1a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. Ergänzung 

von Text-Teil B. 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Hinweise sind in der Begründung zu berücksichtigen. Das Festpunktbild wird Anlage 

der Begründung. Auf eine Übernahme in die Planzeichnung wird verzichtet, weil ohnehin 

das Gesetz einzuhalten ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 0: 

Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung.  

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken aus landwirtschaftlicher Sicht 

vorgetragen werden.  

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Bodenordnungsverfahren  zum Abschluss 

gebracht wird. Ebenso wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen und 

Bedenken vorgetragen werden.  

 

Zu 3.1 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzfachliche Belange des StALU nicht 

berührt sind. Die übrigen TÖB wurden durch die Gemeinde entsprechend beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 3.2 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Gewässer erster Ordnung nicht berührt sind.  

 

 

 

 

Zu 3.3 

Die Gemeinde hat die Stellungnahme des Landkreises eingeholt. Siehe unter der 

entsprechenden Behandlung der Stellungnahme des Landkreises.  

 

 

 

Zu 3.4 

Die Gemeinde hat sich mit der Situation der Bodenbeschaffenheit beschäftigt und 

berücksichtigt entsprechende Hinweise im Teil-B Text und in der Begründung.  

 

 

 

Zu 4. 

Die Stellungnahme bzw. Auswertung der Stellungnahme vom 24.05.2012 wird beigefügt.  

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. 

Nr. 

Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

II.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine landeseigenen Liegenschaften für Wasser, 

Naturschutz und Boden berührt sind. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Förderbelange berührt sind. 

 

Zu 3. 

Es wird dargestellt, dass die Gemeinde im Bodenordnungsverfahren Testorf-

Friedrichshagen enthalten ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. 

Nr. 
Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4.1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Naturschutzbelange nicht berührt sind. Übrige 

Naturschutzbehörden werden beteiligt. 

 

 

Zu 4.2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Gewässer berührt sind. 

 

 

Zu 4.3. 

Die Gemeinde hat Kenntnis, dass keine Altlasten berührt sind. Dies ist bereits beachtet. 

 

 

 

Zu 4.4. 

Die Anforderungen an Bundesbodenschutzgesetz werden beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. 

Nr. 

Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Die Anforderungen an Immissionsschutz sind zu beachten. Es wird davon ausgegangen, 

dass der Verkehr auf der Dorfstraße nicht zu Beeinträchtigungen innerhalb des 

Plangebietes führt. Die Begründung wird ergänzt. Eine Festsetzung im Text (Teil B) wird 

nicht vorgenommen. Aus Sicht der Gemeinde ist eine Regelung zum Schallschutz nicht 

erforderlich. Im Beteiligungsverfahren der zuständigen Behörde, Landkreis 

Nordwestmecklenburg, Untere Immissionsschutzbehörde, wurden auch keine 

Anforderungen diesbezüglich aufgetan.  

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung wird zur 

Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2. 

Die Ausführungen zu vorgelegten Unterlagen und Planungszielen werden zur Kenntnis 

genommen.  

 

 

 

Zu 3. 

Die Aussagen zur Raumordnung und Bewertung werden zur Kenntnis genommen. Sie 

berühren die Planziele der Gemeinde nicht. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass 

raumordnerische Bedenken nicht entgegenstehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis  zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die Gemeinde nimmt diesen Hinweis zur Kenntnis. Es ist die abschließende 

Stellungnahme, die im Verfahren berücksichtigt wird.  

 

 

 

Zu 5. 

Entsprechende Unterlagen werden der Behörde durch das Amt zur Verfügung gestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange des Bergamtes nicht berührt sind. Es 

wurden keine Einwände und Anregungen vorgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Der Planbereich grenzt an das Grundstück der Straßenbauverwaltung.  

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anforderungen in Bezug auf Anbauverbot  

zu beachten sind.  

 

Zu 3. 

Die Aussage zur verkehrlichen Anbindung wird zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 4. 

Es wird zu Kenntnis genommen, dass keine Bedenken  des Straßenbauamtes bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise und Bedenken bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Ausführungen der Bahn werden zur Kenntnis genommen. Da keine Bahnanlagen im 

Relevanzbereich des Plangebietes liegen, werden die Ausführungen lediglich zur 

Kenntnis genommen. Anforderungen sind nicht zu beachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zu Leitungen der Telekom zur Kenntnis. Die 

Grundzüge der Planung werden dadurch nicht berührt. Abstimmungen sind im Rahmen 

der Vorbereitung der Vorhaben zu führen, so dass keine Beschädigungen erfolgen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die detaillierten Abstimmungen sind auf der Ebene der technischen Planung und 

Vorbereitung zu führen. Auf der Ebene der verbindlichen Planung werden derzeit keine 

Widersprüche gesehen. Dies betrifft auch die Baumpflanzungen, die Lage der Leitungen 

und Fragen der Überbauung. Beschädigungen bei Baumaßnahmen sind auszuschließen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Die Ausführung  zur Übergabe von Leitungen  wird zur Kenntnis genommen. Die 

Trassenauskunft wird auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung nicht genutzt, um 

Missverständnisse zu vermeiden. Es werden nur die im Stellungnahmeverfahren detailliert 

gereichten Unterlagen genutzt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Der Lageplan wird entsprechend Bestandteil der Verfahrensunterlagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Die Kabelschutzanweisung wird entsprechend zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stellungnahme und deren Auswertung vom 25.05.2012 werden der 

Verfahrensunterlage beigefügt. 

 

 

Zu 2. 

In Bezug auf die Niederschlagswasserbeseitigung wird auf die Ausführungen zur Unteren 

Wasserbehörde verwiesen.  

Unter Berücksichtigung der wassertechnischen Berechnung des Büro Wobschal ist eine 

Versickerung des Niederschlagswassers aus Verkehrs- und Grundstücksflächen im B-

Plangebiet Nr. 3 aufgrund des sehr schwach durchlässigen Untergrundes 

(Geschiebemergel) nicht möglich. Eine sichere Ableitung des Niederschlagswassers über 

eine Regenwasserkanalisation ist notwendig. Die Nachweise hierfür wurden erbracht. Der 

Wasser- und Bodenverband Stepenitz-Maurine hat mitgeteilt, dass gegen die gedrosselte 

Einleitung der Fläche des Plangebietes im Graben 7/19/2 keine Einwände bestehen. Die 

Stellungnahme liegt vom 11.05.2015 vor. 

Es wurde der Nachweis erbracht, dass eine Versickerung nicht möglich ist. Siehe hierzu 

den Sachpunkt 2 der Behandlung der Stellungnahmeder Unteren Wasserbehörde des 

Landkreises Nordwestmecklenburg. Die Ableitung über die Vorflut 7/19/2 des Wasser- 

und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine erfolgt. Das Entwässerungskonzept liegt vor und 

ist der Wasserbehörde entsprechend vorzulegen. 

Versickerung ist nicht möglich. Die Ableitung in die Vorflut ist vorzusehen.  

 

Zu 3. 

Der Antrag auf Herauslösung aus der Versickerungssatzung wurde am 24.11.2015 durch 

die Verwaltung gestellt und ist vor Bekanntmachung der Satzung entsprechend den 

Verfahrensunterlagen beizufügen.  

 

Zu 4. 

Der hydraulische Nachweis wurde geführt. Hier wird auf  die technische Planung 

verwiesen. Die Ableitung in die Vorflut ist mit dem Wasser- und Bodenverband 

abgestimmt. Hierzu liegt eine Stellungnahme im Rahmen der  technischen Planverfahren 

seitens des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine vom 11.05.2015 vor. Das 

Niederschlagsbeseitigungskonzept wurde erstellt und wird zum Gegenstand der 

gemeindlichen Planung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.   

 

 

 

Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

Zu 5. 

Detaillierte Abstimmungen mit dem ZVG erfolgen je nach Planfortgang; maßgeblich auch 

im Rahmen der technischen Planung.  

 

 

 

Zu berücksichtigen.  
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lfd. 

Nr. 

Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

II.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Anforderungen des ZVG sind zu beachten. Dazu gehört die Umverlegung der AZ DN 

100-Leitung. Die Erschließungsvereinbarung ist abzuschließen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

36 von 64 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2015-________- Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Testorf-Steinfort für das Gebiet „Am Gutshof“ im Ortsteil Testorf 

 35 

 

lfd. 

Nr. 

Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Der Hinweis zur Eigenwassergewinnungsanlage wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4. 

Die Hinweise der Bestandspläne werden entsprechend beachtet. 

 

Zu 5. 

Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers hat schadlos zu erfolgen. Nachweis hat bis 

zum Satzungsbeschluss zu erfolgen. 

 

 

Zu 6. 

Die Zielsetzungen sind mit dem ZVG abzustimmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.  

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Planunterlagen werden zum Gegenstand der Verfahrensunterlagen. Detaillierte 

Abstimmungen erfolgen auf der Ebene der technischen Planung.  

 

Zu 3. 

Die Hinweise sind zu beachten.  

 

Zu 4. 

Die Anforderungen sind zu beachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen, Ergänzung 

der Begründung.  

 

 

Zu berücksichtigen.  

 

 

Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Die Einweisungspflicht wird auf der Ebene der technischen Planung zur Kenntnis 

genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen vorhanden sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

Zu 2.  

Die aus Sicht der Gemeinde bekannten regionalen und überregionalen Ver- und Entsorger 

wurden beteiligt. Vorliegende Stellungnahmen werden im Abwägungsprozess behandelt.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen vorhanden sind oder geplant sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Lage innerhalb des Interessengebietes der 

Luftverteidigungsanlage Elmenhorst gegeben ist.  

 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände erhoben werden.  

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Es wird zu Kenntnis genommen, Gutachten sind aus Sicht der Gemeinde nicht 

erforderlich.   

 

 

Zu 3. 

Die Rückgabe der Unterlagen wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen bestehen.  

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die pauschalen Ausführungen zur Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. 

Anforderungen an Gesetze und Verordnungen sind ohnehin einzuhalten. 

Festsetzungsinhalte sind jedoch nicht berührt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Vollmacht wird zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen und Planungen der ONTRAS bzw. 

VGS berührt sind.  

 

Zu 3. 

Eine Änderung des Geltungsbereiches ist nicht vorgesehen. Somit ist eine weitere 

Beteiligung entbehrlich.  

 

Zu 4. 

Die Erklärungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 5. 

Die Interessenvertretung wird zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 6. 

Die Kontaktinformationen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der Bodendenkmalpflege berührt 

sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird das Einvernehmen zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu 2. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, da es sich nicht um Wald handelt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

50 von 64 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2015-________- Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Testorf-Steinfort für das Gebiet „Am Gutshof“ im Ortsteil Testorf 

 49 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der landesrelevanten Gefahrenabwendung 

nicht berührt sind.  

 

Zu 2. 

Der Landkreis wurde beteiligt. Die Löschwasserbereitstellung wird durch die Gemeinde 

gesichert.  

 

Zu 3. 

Die Gemeinde hat Hinweise zum Auffinden bzw. beim Auffinden von Munitionsfunden 

berücksichtigt. Den Hinweis zur Durchführung des Auskunftsersuchens wird die 

Gemeinde berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die Rechtshinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.  

 

Zu 2. 

Der Gemeinde liegt die wassertechnische Berechnung für die mögliche Einleitung in die 

örtliche Vorflut vor. Es wird dargestellt, dass die Ableitung des anfallenden 

Oberflächenwassers sowohl von der Straßenverkehrsfläche als auch von den 

Grundstücken aufgrund der schlechten Versickerungsfähigkeit es Bodens, durch 

Einleitung in die Vorflut erfolgt. Die Begründung wird ergänzt.  

 

Zu 3. 

Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen. Die Lage des Vorfluters  ist der Gemeinde 

bekannt.  

 

Zu 4. 

Im Zuge der technischen Planung werden die entsprechenden Genehmigungen und die 

erforderliche Einleiterlaubnis der Unteren Wasserbehörde eingeholt. Dies wird hier zur 

Kenntnis genommen und ist unbedingt bei der technischen Planung zu beachten.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

Zu berücksichtigen, Ergänzung 

der Begründung.  

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen 

werden.  

 

 

 

 

Zu 2. 

Die TÖB hat die Gemeinde beteiligt. Die genannten Ressorts wären durch die Betriebe für 

Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommer gesondert zu beteiligen. Die liegt 

nicht im Hoheitsbereich der Gemeinde. Die Behörden und TÖB, die aus Sicht der 

Gemeinde zu beteiligen sind, wurden beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass hier jagdliche Interessen  nicht betroffen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zu Kenntnis genommen, dass nachbarschaftliche Belange nicht berührt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zu Kenntnis genommen, dass nachbarschaftliche Belange nicht berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zu Kenntnis genommen, dass nachbarschaftliche Belange nicht berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zu Kenntnis genommen, dass keine Einwände der Gemeinde Alt-Meteln 

bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände seitens der Gemeinde Bobitz 

bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände der Gemeinde Mühlen Eichsen 

bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände der Gemeinde Dahlberg-

Wendelstorf bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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